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Weiterlesen 
in Kapitel: 

A.2 
im Bericht 

Weiterlesen 
in Kapitel: 

A.1 
im Bericht 

Nachstehend sind nach einer kurzen Darstellung der Ziele und der Struktur des BMBF-Verbundvorhabens 
arrivee die wesentlichen Projektergebnisse in komprimierter Form dargestellt (‘Executive Summary‘). Inte-
ressierte Leser werden auf die entsprechenden Kapitel des ausführlichen Schlussberichtes verwiesen. Die 
ausführliche Zusammenfassung wird auch als eigenständiges Dokument (unter www.erwas-arrivee.de) per 
Download zur Verfügung gestellt.  

 

1 - EINLEITUNG 

1.1 Das Projekt arrivee 

 Projektziele und -inhalte 1.1.1

Ziel des BMBF-Verbundvorhabens „Abwasserreinigungsanlagen als Regelbaustein in intelligenten Verteil-
netzen mit Erneuerbarer Energieerzeugung – arrivee“1 ist die Integration der in Deutschland flächende-
ckend vorhandenen Kläranlagen mit Schlammfaulung in ein optimiertes Flexibilitäts- und Speicherkonzept, 
um damit einen Beitrag zur Energiewende zu leisten. Das Klärgas, das auf diesen Anlagen bei der anaero-
ben Schlammfaulung anfällt, wird üblicherweise mit Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen (KWK-Anlagen), i.d.R. 
Blockheizkraftwerke (BHKW), nach Erfordernissen des Kläranlagenbetriebs zur Eigenversorgung verstromt. 
Kläranlagen mit Schlammfaulung bieten mit ihren vorhandenen KWK-Anlagen und den zugehörigen Gas-
speichern hervorragende technische Voraussetzungen, um Flexibilität „in beide Richtungen“ zur Verfügung 
zu stellen.  

In arrivee wurde eine Betrachtung zur Einbeziehung sowohl vorhandener Aggregate auf der Kläranlage als 
auch innovativer neuer Anlagenkomponenten zur Bereitstellung dieser Dienstleistungen unter den Aspek-
ten der Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit vorgenommen. 

Im Vorhaben arrivee wurde eine integrierte Systemlösung an der Schnittstelle zwischen Abwasser- und 
Energiewirtschaft mit Aussagen zum flächendeckenden Einsatz der Techniklösungen in Deutschland erar-
beitet. Dabei wurden unterschiedliche Anlagenkonzepte entwickelt und Handlungsempfehlungen für Sta-
keholder der Region formuliert. Mit den Projektergebnissen wurden zudem wichtige Grundlagen und Hin-
weise zur Integration von Kläranlagen mit separater, anaerober Schlammstabilisierung in ein Speicher- und 
Flexibilitätskonzept erarbeitet. Neben den im Fokus stehenden „Faulungsanlagen“ richten 
sich die Projektergebnisse aber auch an Kläranlagenbetreiber aerob stabilisierender Klär-
anlagen, für die diese Thematik der Flexibilität ebenso eine Rolle spielen kann.  

Die Überführung der in arrivee entwickelten innovativen Anlagenkonzepte zur kommerzi-
ellen Anwendungsreife und Vermarktung soll in einer nachfolgenden Projektphase umge-
setzt werden. 

 Projektstruktur 1.1.2

Das Projekt arrivee war in fünf Arbeitspakete (AP) mit jeweils interdisziplinärer Bearbei-
tung untergliedert. Die inhaltliche Verknüpfung der Arbeitspakete ist in Bild 1 schema-
tisch dargestellt. Eine Beschreibung der einzelnen Arbeitspakete kann dem Kapitel A.2 
des Schlussberichtes entnommen werden.  

                                                             
1 Das Verbundvorhaben arrivee wurde vom Ministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen der Förder-
maßnahme „ERWAS – Zukunftsfähige Technologien und Konzepte für eine energieeffiziente und ressourcenschonen-
de Wasserwirtschaft“ gefördert.   
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Bild 1: Projektstruktur und Verknüpfung der Arbeitspakete im Projekt arrivee 
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2 - ERGEBNISSE 

2.1 Grundlagen und Randbedingungen 

Die temporär auftretenden Diskrepanzen zwischen Stromerzeugung und Strombedarf, insbesondere auf-
grund nicht vorhersehbarer „Ereignisse“ erfordern den Einsatz von Flexibilität über unterschiedliche Zeit-
skalen und Märkte. Die Vermarktungen an Regelenergiemärkten und am Spot-Markt im Verbund (Poo-
ling/Virtuelles Kraftwerk) sind auch für kleine Flexibilitäten möglich (vgl. Einsatzmöglichkeiten in Bild 2). Die 
meisten Abrufe erfolgen in der Sekundärregelleistung (SRL). Dies wird sich in Zukunft noch verstärken und 
es werden mehr Abrufstunden und ein Mehrbedarf an positiver Regelleistung vor allem bei der SRL erwar-
tet. Im Jahre 2035 kann der Strompreis an der Börse bei den kurzfristigen Stromprodukten deutlich höhere 
Fluktuationen und vermehrt negative Preisausschläge aufweisen. 

Darüber hinaus lassen sich die Flexibilitäten auch zur Behebung von lokalen Netzengpässen einsetzen. Die 
Ausgestaltung der Anreizsetzung für netzdienliches Verhalten wird zurzeit breit diskutiert. Die Einführung 
regionaler Flexibilitätsmärkt bietet hier eine mögliche Ausgestaltungsform.  

 

Bild 2: Einsatzmöglichkeiten für Flexibilität, angepasst nach (Gretzschel et al. 2016) 

Kläranlagen können schon heute mit den vorhandenen KWK-Anlagen und den zugehörigen Gasspeichern 
systemdienliche Flexibilität bereitstellen. Mit der Nutzung der vorhandenen Stromverbraucher auf Kläran-
lagen kann weitere Flexibilität zur Verfügung gestellt werden. Hierbei wird zwischen kontinuierlichen und 
diskontinuierlichen Prozessen respektive klärprozessabhängigen und -unabhängigen Komponenten unter-
schieden. Die Bereitstellung der Kläranlagenflexibilität umfasst eine ausgeprägte Komplexität bzgl. der be-
trieblichen und organisatorischen Schnittstellen sowie vielfältige Abhängigkeiten hinsichtlich rechtlich rele-
vanter Aspekte. In Bild 3 sind die möglichen Komponenten auf der Kläranlage sowie die Schnittstellen zum 
Strommarkt und Stromnetz aufgezeigt.  

Durch die Einbindung innovativer und neuer Anlagenkomponenten am Standort der Kläranlage kann die 
Bereitstellung von Flexibilität erhöht werden. Weiterhin können die dabei entstehenden Gasprodukte (H2, 
CH4, O2) vermarktet werden. Dabei wird der Vermarktung von H2 und CH4 ein größeres Potenzial zuge-
schrieben als einer Vermarktung von O2. Letzteres kann jedoch auf der Kläranlage unmittelbar in unter-
schiedlichen Anwendungen genutzt werden.  

Zur Einspeisung von H2 und CH4 ins Gasnetz sind verschiedene Kriterien zu beachten. Teilweise sind auf-
wendige Gasaufbereitungsprozesse erforderlich. Diese können aber z. B. durch eine biologische Methani-
sierung von Klärgas umgangen werden. 
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Weiterlesen 
in Kapitel: 

B.1 & B.2.1 
im Bericht 

 
Bild 3: Komponenten und Systemgrenzen arrivee 

Im Rahmen der technischen Auslegung von Verteilungsnetzen müssen unter anderem die technischen 
Grenzwerte für die Spannungshaltung und die Betriebsmittelauslastung berücksichtigt werden, um eine 
hohe Qualität der Versorgung mit elektrischer Energie zu gewährleisten. Im Rahmen von betrieblichen Re-
gelungseingriffen lassen sich die Auslastung und die Spannungshaltung durch den Einsatz von Flexibilitäts-
optionen im Netz positiv beeinflussen. Der Einflussbereich ist allerdings im Wesentlichen auf den An-
schlussstrang und das vorgelagerte Umspannwerk beschränkt. Um solche Optionen bereits in der Planung 
zu berücksichtigen, muss der relevante Netzabschnitt durch ein Smart-Grid-System über-
wacht werden. Darüber hinaus muss der Netzbetreiber ein technisch- und rechtlich-
verlässliches Zugriffsrecht auf die Flexibilitätsoptionen haben und der Einsatz sollte für 
den Netzbetreiber einen Kostenvorteil gegenüber Handlungsalternativen aufweisen. Ers-
teres wird durch ein Pooling von Anlagen in einem sogenannten Virtuellen Kraftwerk 
umgesetzt. 

2.2 Flexibilitätsoptionen und -potenziale auf Kläranlagen 

Der Stromverbrauch einer Kläranlage wird von der Kläranlagengröße (Größenklasse), der Belastungssituati-
on (Anschlussgröße) und dem Reinigungsverfahren (Stabilisierungsart und Reinigungsziel) beeinflusst. Um 
die Flexibilitätspotenziale der Energieverbraucher zu prüfen, wurde neben dem Gesamtverbrauch der Klär-
anlagen auch die Verteilung des Stromverbrauchs auf die Aggregatgruppen untersucht. Unter Berücksichti-
gung der angeschlossenen Einwohner in Deutschland kann ein Flexibilitätspotenzial der Kläranlagenaggre-
gate von 338 MWel (positiv) und -123 MWel (negativ) abgeleitet werden (vgl. Tabelle 2). 

Die relevanten Stromerzeuger auf Kläranlagen sind Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWK) 
sowie Netzersatzanlagen (NEA). Die Auswertung der Faulgasproduktion in Deutschland ergab für das Jahr 
2012 einen Gasanfall von 810,7 Mio. m³/a bzw. eine Stromproduktion aus Faulgas von 1,25 TWhel/a (vgl. 
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(DESTATIS 2013a). Mit der Ausrüstung aller vorhandenen Kläranlagen mit Schlammfaulung mit KWK-
Anlagen, Umrüstung aller Belebungsanlagen (> 10.000 E) auf Schlammfaulungsanlagen, Maßnahmen zur 
Steigerung der Energieausbeute und Ausnutzung von Kapazitätsreserven kann die Faulgasproduktion deut-
lich gesteigert werden. Unter optimierten Randbedingungen konnte eine Erhöhung der Stromproduktion 
auf 2,11 bis 2,61 TWhel/a abgeschätzt werden (vgl. Bild 4).  

 
Bild 4:  Entwicklung der Stromproduktion auf Kläranlagen mit den untersuchten Potenzialen in TWh/a (Schä-

fer et al. 2015) 

Zur Abschätzung des Flexibilitätspotenzials der Stromerzeuger sind neben den Daten zur Energieerzeugung 
detaillierte Werte über den Gasanfall, das Gasspeichervolumen und die Größe der KWK-Anlagen erforder-
lich. In Tabelle 1 sind relevante Daten von Faulungsanlagen aus Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz 
für die Bestimmung des spezifischen Gasspeichervolumens und der spezifischen elektrischen Leistung der 
installierten BHKWs dargestellt, die zur Abschätzung der Flexibilitätsbereitstellung benötigt werden. 

Durch die Analyse des Energiebedarfs und der Energieerzeugung wurde das Potenzial zur Bereitstellung von 
Flexibilität ermittelt (vgl. Tabelle 2). Dabei sind die Aggregateleistungen und die Dauer der Leistungserbrin-
gung (verschiebbare elektrische Energiemenge) die maßgebenden Faktoren. Hierzu wurde ein Aggrega-
temanagement entwickelt, dessen Kennzahlen dazu dienen, relevante Aggregate zu identifizieren und als 
Flexibilitätsbausteine in einen flexiblen Anlagenbetrieb kontrolliert einbinden zu können.  

Die bundesweite Analyse zeigt, dass Kläranlagen bereits heute ausreichend Potenziale aufweisen, um die 
elektrischen Versorgungsnetze mit unterschiedlichen Dienstleistungen zu unterstützen und somit gestal-
tend Einfluss zu nehmen. Das Flexibilitätspotenzial der KWK-Anlagen, KA Aggregate und NEA kann auf 650 
MWel (positiv) und -388 MWel (negativ) abgeschätzt werden (vgl. Tabelle 2). Durch die Hebung anlagenspe-
zifischer Potenziale lässt sich dieser Einfluss deutlich steigern. Sowohl mit ihren Stromerzeugungsanlagen 
(KWK-Anlagen, NEA) als auch mit vorhandenen Kläranlagenaggregaten kann in nennenswertem Umfang 
Flexibilität bereitgestellt werden.  
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Weiterlesen 
in Kapitel: 

B.2.2 & 2.3 
im Bericht 

Tabelle 1:  Ermittelte Kennwerte zur Potenzialabschätzung in Abhängigkeit der Größenklassen (Schäfer et al. 
2017a) 

Parameter Symbol Einheit Median 

GK 1-3 GK 4 GK 5 

Anzahl ausgewerteter Anlagen* n [-] 16 176 47 

Faulgasproduktion* QFG,d [Nm³/d] 240,4 614,1 3.451,3 

Gasspeicher* VSp [m³] 75 270 1000 

Spezifisches Gasspeichervolumen* vSp [l/EAusbau] 8,80 8,33 6,71 

Wirkungsgrad BHKW* ηel [-] 31,3 32,0 35,0 

Installierte BHKW-Nennleistung* P [kW] 112,0 267,9 1.049,2 

Elektrische Anschlussleistung BHKW* Pel [kWel] 35 90 337 

Spezifische elektrische Leistung BHKW* Pel,spez [W/E] 4,06 2,15 2,00 

Max. Gasverbrauch BHKW 1  QBHKW [Nm³/h] 16,66 40,27 158,97 

Zeit bis Speicher geleert 2  
(bei Nennleistung inkl. Gasproduktion) 

tEntleerung [h] 6,43 8,22 7,62 

Zeit bis Speicher gefüllt 
3 

tFüllung [h] 8,25 11,74 8,85 

* Medianwert aus der Datenerhebung 
1 Berechnet über: 𝑄𝐵𝐻𝐾𝑊 =  

𝑃 [𝑘𝑊]

𝐻𝑖,𝐹𝑎𝑢𝑙𝑔𝑎𝑠[
𝑘𝑊ℎ

𝑚3 ]
 

2 Berechnet über: 𝑡𝐸𝑛𝑡𝑙𝑒𝑒𝑟𝑢𝑛𝑔 =
𝑄𝐹𝐺,𝑑[

𝑚3

𝑑
]

24∗𝑄𝐵𝐻𝐾𝑊[
𝑚3

ℎ
]

+
𝑉𝑆𝑃[𝑚3]

𝑄𝐵𝐻𝐾𝑊[
𝑚3

ℎ
]
  

3 Berechnet über: 𝑡𝐹ü𝑙𝑙𝑢𝑛𝑔 =
𝑉𝑆𝑝[𝑚3]

𝑄𝐹𝐺,ℎ[
𝑚3

ℎ
]
 

Des Weiteren sind ausreichend große Gaspotenziale auf Kläranlagen vorhanden, die es ermöglichen, sinn-
voll Power-to-Gas-Konzepte zu implementieren und zukünftig Gase für eine Langzeitspeicherung bereit zu 
stellen. Viele Kläranlagenstandorte werden mit geeigneten Bewirtschaftungskonzepten in der Lage sein, die 
zukünftig erwartete und wachsende Nachfrage an Flexibilitätsprodukten anteilig in relevanter Größe zu 
bedienen. 

Tabelle 2:  Zusammenfassung der Flexibilitätspotenziale der bundesweiten Kläranlagen, erweitert nach (Schä-
fer et al. 2017a) 

 

Leistung P Zuschaltbare Energiemenge Abschaltbare Energiemenge 

[MWel] [MWh/d] [MWh/d] 

NEA (+) 98,0 - 48,3 - 

KWK-Anlagen (+ / -) 214,98 1.685,59 2.146,35 

KA-Aggregate (+) 337,8 (-) 122,90 ∑ 34,01 – 323,25 ∑ 184,25 – 244,91 

∑ (+) 650,78 (-) 337,88 1.767,90 – 2.057,14 2.330,60 – 2.391,26 

Unter der Annahme, dass heutige Verteilungsnetze und insbesondere Mittelspannungsnetze mit Kläranla-
gen für einen zulässigen Netzbetrieb ausgelegt sind, ist auch bei einer marktdienlichen oder systemdienli-
chen flexiblen Betriebsweise der vorhandenen Aggregate auf der Kläranlage kein dadurch bedingter zusätz-
licher Netzausbaubedarf zu erwarten. Eine Leistungssteigerung durch größere BHKW oder der Anschluss 
von PtG-Anlagen macht jedoch eine Prüfung der Netzkapazitäten erforderlich. 

Das Einsparpotenzial beim Verteilnetzausbau lässt sich hiermit in erster Näherung mit bis 
zu 38 Mio. € bis 2035 beziffern. Anlagenkonzepte, die über die netzdienliche Betriebswei-
se des Klärgas-BHKW hinausgehen, sind in diesem Einsparpotenzial noch nicht berück-
sichtigt und können dieses weiter steigern. Einschränkend für diese Potenzialabschätzung 
gilt jedoch unter anderem, dass ein tatsächlicher Handlungsbedarf in allen Netzen mit 
Anschlusspunkten von Kläranlagen vorliegen muss. 
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Weiterlesen 
in Kapitel: 

B.3.2 & 3.3 
im Bericht 

2.3 Entwicklung technischer Anlagenkonzepte 

 Beschreibung Anlagenkonzepte 2.3.1

Flexibilität kann auf Kläranlagen mit Faulung durch Stromerzeugungsanlagen (KWK-Anlagen) oder Strom-
verbraucher (z.B. Gebläse, Rücklaufschlammpumpen, Zentrifugen) bereitgestellt werden. Die Einbindung 
einzelner Aggregate der Kläranlagen kann mit einem Aggregatemanagement erfolgen (Konzept I). Neben 
dem Aggregatemanagement vorhandener Stromerzeuger und -verbraucher wurden innovative Anlagen-
konzepte zur Bereitstellung von Flexibilität auf Kläranlagen untersucht (vgl. Bild 5). Hierbei wurde ein 
Schwerpunkt auf die Nutzung der Power-to-Gas-Technologie (PtG) gelegt.  

 
Bild 5: Gestuftes Nutzungskonzept mit den relevanten Konzepten (I-V). 

Die Herstellung von Wasserstoff kann über die gängigen Verfahren der Wasserelektrolyse mit alkalischen 
Elektrolyten, der PEM Elektrolyse und der PEM Elektrolyse mit hydraulischem Stack erfolgen. Da im Rah-
men des arrivee Projekts eine schnell regelbare und hochdynamische Produktionsanlage benötigt wird, 
bietet die PEM Technologie die beste Alternative. Da für Elektrolyseure bislang keine kläranlagenspezifi-
schen Anforderungen vorliegen, war keine individuelle Anpassung der Elektrolyse an die Kläranlage erfor-
derlich. Für die möglichst verlustfreie und kostengünstige Wasserstoffspeicherung zur Nutzung von Re-
gelenergie bzw. Überschussstrom bieten sich als Alternativen ortsfeste Speicher, Druckgasflaschen und 
Druckgasflaschenbündel oder Röhrenspeicher an. Langfristig bietet die LOHC Technologie und Metallhyd-
ridspeicher weitere Optionen für Speicherung von Wasserstoff. Den Wasserstoff zeichnet sein variables 
Nutzungsspektrum in industriellen Prozessen, der Nutzung im Mobilitätssektor und der Rückverstromung 
aus. Der produzierte Wasserstoff wird im Rahmen der untersuchten Konzepte unter-
schiedlich eingesetzt.  

Eine zusammenfassende Beschreibung der Konzepte erfolgt in Tabelle 3. Die erforderli-
che Anlagentechnik für die einzelnen Konzepte wurde für 3 Modellkläranlagen mit einer 
Anschlussgröße von 20.000, 50.000, 150.000 E sowie für die Pilotkläranlage Radevorwald 
dimensioniert.  
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Tabelle 3:  Untersuchte arrivee-Anlagenkonzepte mit Kurzbeschreibung 
A

n
la

ge
n

ko
n

ze
p

te
 in

 a
rr

iv
e

e 

- 0 -  
Status-Quo 

Referenzkonzept: Die Kläranlage wird mit Fokus auf Eigenstromproduktion gefahren, keine flexible Interaktion mit 
dem der Energiewirtschaft. 

- I - 
Status-Quo-Flex 

Der flexible Betrieb richtet sich auf den Anlagenbestand. Dabei werden sowohl die Potenziale des Aggregate- 
managements als auch der KWK in Verbindung mit den entsprechenden Gasspeichern genutzt.  

- IIa - 
Druckluft 

Die Bereitstellung negativer Flexibilität wird durch die Möglichkeit der Drucklufterzeugung erhöht. Diese wird ge-
speichert und kann anstatt der Belüftungsaggregate der Biologischen Stufe verwendet werden.  

- IIb - 
VPSA 

Die Flexibilität wird durch die Erzeugung von Sauerstoff mittels VPSA erhöht. Dieser wird unter Druck gespeichert 
und kann dann zeitversetzt für die Belüftung der biologischen Stufe zu dosiert oder als Reinsauerstoffbelüftung 
verwendet werden. Ein weiterer Anwendungsbereich kann die Nutzung als Ausgangsprodukt für die Ozonherstel-
lung zur Spurenstoffelimination. Dadurch kann Belüftungsenergie eingespart und ein zusätzliches Potenzial für 
positive Flexibilität gewonnen werden. 

- III - 
H2-Nutzung 

Dieses Konzept ergänzt den Anlagenbestand um den Baustein der Wasserelektrolyse zur Umwandlung von über-
schüssigem EE-Strom in speicherfähigen Wasserstoff. Der H2 wird direkt auf der Anlage verwertet. Es bestehen 
folgende Optionen: H2 zu einem Anteil von 10% zum Klärgas beimischen oder  Betrieb eines H2-BHKW in Kombinati-
on mit einem H2-Speicher. Darüber hinaus kann der Sauerstoff einer weiteren Verwendung zugeführt werden. 
Verwertungspfade sind: Belüftung oder die Verwertung im Rahmen einer Ozonierung einer Spurenstoffelimination.  

- IV - 
H2-Einspeisung 

Bei diesem Konzept wird die Kläranlage zum Langzeitspeicher indem sie Überschussstrom in einen chemischen 
Energieträger (H2) umwandelt und ins Gasnetz einspeist. Der Sauerstoff kann auch hier wie in Konzept III auf der 
Kläranlage genutzt werden. Die H2-Einspeisung wird beschränkt durch die Vorgaben des Gasnetzbetreibers. 

- V - 
Methanisierung 

Dieses Konzept kombiniert den Baustein der Wasserelektrolyse mit dem Prozess der Methanisierung des anfallen-
den Klärgases in einem separaten Reaktor. In diesem erfolgt der Prozess des biologischen Methanisierung. Das 
entstehende hochreine Methan kann ins Gasnetz eingespeist werden. Im Gegensatz zur Wasserstoffeinspeisung 
bestehen für die Methaneinspeisung keine Einschränkungen. 

 Bilanzierung der Energieströme 2.3.2

Für das Anlagenkonzept V erfolgte eine Bilanzierung der Energieströme Strom, Wärme und Gas auf der 
Kläranlage sowie der zu- und abgeführten Energieströme um das Flexibilitätspotenzial abzuschätzen. In 
diesem Konzept wird das erzeugte SNG inkl. des Methananteils im ursprünglichen Klärgas vollständig in das 
Gasnetz, das als flexibler Langzeitspeicher fungiert, eingespeist. Um die maximalen Langzeitspeichpotenzia-
le mittels Methanisierung zu erschließen, wurde angenommen, dass die Kläranlage zu diesem Zweck nicht 
mehr über KWK-Technik zur Eigenstromerzeugung verfügt. Die Rückverstromung des erzeugten Speicher-
gases erfolgt dabei über hocheffiziente GuD-Kraftwerke mit einem elektrischen Wirkungsgrad von 60 %, die 
positive Flexibilität bereitstellen. Die Kläranlage bezieht ihren gesamten Strom aus dem Netz. Hiervon sind 
4.000 h EE-Überschussstrom, in den übrigen 4.760 h eines Jahres wird davon ausgegangen, dass Anteile des 
im GuD erzeugten Stroms bezogen werden. Die erforderliche Wärme für die Faulung wird von der Elektro-
lyse und Methanisierung zur Verfügung gestellt. Ggf. vorhandene Defizite können mittels Wärmepumpe 
und Wärmespeicher ausgeglichen werden (vgl. Bild 6). 

Mit dem innovativen Ansatz kann die Kläranlage in Zukunft eine Nettolangzeitspeicherkapazität von ca. 
46,5 kWh/E/a zur Verfügung stellen (heute theoretisch ca. 25 kWh/E/a). Mit der Nutzung von Überschuss-
strom für den Betrieb der KA und der Elektrolyse kann eine Bruttospeicherkapazität von in Zukunft 
71 kWh/E/a erreicht werden (heute ca. 56 kWh/E/a). Der produzierte Sauerstoff kann zur Ozonbereitstel-
lung für eine 4. Reinigungsstufe eingesetzt werden.  

Dieses Anlagenkonzept stellt die derzeit für Kläranlagen von ihren Betreibern formulierten Ziele der „bilan-
ziellen Energieneutralität“ nicht in Frage. Vielmehr zeigt es auf, dass Kläranlagen zu mehr in der Lage sind, 
als weitgehend losgelöst vom Energiemarkt und den sich dort abzeichnenden Änderungen nur auf Eigens-
tromproduktion zu setzen. Eine solche Konzeption erlaubt es die Langzeitspeicherpotenziale des Speicher-
gases „Klärgas“ vollständig zu erschließen. 
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Weiterlesen 
in Kapitel: 

B.3.3 
im Bericht 

 
Bild 6: Statische Energiebilanz mit spezifischen Kennwerten basierend auf den Kennwerten der Kläranlagen 

der GK 5 für das Bezugsjahr 2035 unter optimierten Bedingungen für Klärgaserzeugung und Stromver-
brauch, nach (Schäfer und Gretzschel 2016) 

Insbesondere die Konzepte der Elektrolyse mit Einspeisung ins Gasnetz weisen ein sehr hohes Flexibilitäts-
potenzial (bis zu 1,7 GW negativ und 0,6 GW positiv) auf und verfügen über relevante Beiträge für eine 
Langzeitspeicherung von volatilem EE-Überschussstrom (> 3 TWh bei H2-Einpeisung und > 9,5 TWh bei CH4-
Einspeisung). Darüber hinaus setzen die beiden Konzepte IV und V die Sektorkopplung zwischen Strom- und 
Gasmärkten konkret und konsequent um. Konzept V erlaubt es die Langzeitspeicherpotenziale der vorhan-
denen Speichergase umfangreich zu erschließen. 

Der Standort Kläranlage ist insbesondere für die Elektrolysekonzepte von Bedeutung, weil dort die Stoff- 
und Energiekreisläufe geschlossen werden können: Die Kläranlage kann den bei der Elektrolyse anfallenden 
Sauerstoff nutzen (in der Belüftung oder als Grundlage für eine Ozonierung) und darüber hinaus auch die 
Abwärme verwerten, i. b. dann wenn das BHKW zunehmend als positiver Flexibilitätsanbieter aktiviert wird 
(Konzept IV), die BHKW zunehmend stromeffizienter werden oder aber ggf. in Zukunft 
kein BHKW mehr auf der Kläranlage betrieben wird (Konzept V). Der für eine Methanisie-
rung erforderliche Rohstoff CO2 ist im Faulgas vorhanden. Dieses kann im Rahmen der 
biologischen Methanisierung einspeisefähig aufbereitet werden. Damit sind Kläranlagen 
hervorragend geeignete Standorte zur Umsetzung der PtG- Technologie und ein potenzi-
eller Baustein für eine bundesweite Langzeitspeicherstrategie.  
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2.4 Modellregion Radevormwald 

Die Kläranlage Radevormwald liegt in einer ländlichen Region in Nordrhein-Westfalen. Sie zeichnet sich 
durch einen klassischen und damit repräsentativen Aufbau einer kommunalen Kläranlage aus. Im Klärwerk 
Radevormwald wird das Abwasser aus Radevormwald sowie aus den Stadtteilen Lennep und Bergisch Born 
gereinigt. Die Kläranlage Radevormwald mit einer Ausbaugröße von EW = 66.700 E gehört zu der Größen-
klasse 4 (AbwV Anhang 1). An der Kläranlage waren im Jahr 2014 im Durchschnitt 58.000 Einwohner (be-
rechnet über CSB) angeschlossen. Der verfahrenstechnische Aufbau der Anlage bietet relevante Flexibili-
tätspotenziale vor allem in der biologischen Stufe, wenngleich die tageszeitlich und meteorologisch beding-
ten Belastungsschwankungen der Kläranlage erheblich sind.  

 
Bild 7:  Fließschema der Kläranlage Radevormwald 

Das Mittelspannungsnetz in Radevormwald umfasst sowohl städtisch und vorstädtisch geprägte Bereiche 
als auch ländliche Netzausläufer. Das Versorgungsnetz setzt sich dabei aus 144 km Mittelspannungs- und 
168 km Niederspannungsnetz zusammen. Die Nennspannung auf Mittelspannungsebene beträgt 10 kV. Der 
Verkabelungsgrad liegt bei rund 88 % und wurde in den letzten Jahren sukzessiv erhöht. Drei Umspannwer-
ke dienen zum Anschluss des Versorgungsgebiets an das übergelagerte 110 kV Hochspannungsnetz. Von 
den Umspannwerken werden über insgesamt 23 Mittelspannungsabgänge 186 Ortsnetzstationen (ONS) 
und 77 Kundenstationen versorgt. Die Jahreshöchstlast des gesamten Versorgungsgebietes liegt bei rund 
30 MW.  



BMBF-Ausschreibung ERWAS: Executive Summary 

11 

 

Weiterlesen 
in Kapitel: 

B.3.1 
im Bericht 

 

Bild 8:  Lageorientierte Darstellung des 10 kV Mittelspannungsnetzes  

Die dominierende Technologie bei der dezentralen Stromerzeugung aus Erneuerbaren 
Energiequellen ist die Windenergie. Darüber hinaus sind im Netzgebiet Photovoltaikanla-
gen und Wasserkraftanlagen angeschlossen (vgl. Bild 8). Im Rahmen der entwickelten 
Szenarien wird im Wesentlichen von einem weiteren Ausbau der Windenergie- und Pho-
tovoltaik ausgegangen.  
 

2.5 Flexibler Betrieb der Pilot-Kläranlage 

 Aggregatemanagement 2.5.1

Mit einer ausführlichen Analyse wurden für den Status-Quo Aggregate identifiziert, die für einen flexiblen 
Betrieb geeignet sind. Als Aggregatemanagement wird nachfolgend das gezielte Nutzen der Kläranlagenag-
gregate zur Bereitstellung von Flexibilität unter Einbeziehung der kläranlagenspezifischen Randbedingun-
gen bezeichnet. Hierbei wird unter Einhaltung der primären Aufgabe, der Abwasserreinigung und 
Schlammbehandlung, und einem vorausgesetzten energieeffizienten Betrieb der Anlagenteile ein methodi-
sches Vorgehen vorgestellt, um freie Kapazitäten für einen flexiblen Betrieb kurzzeitig zu nutzen. Mit Hilfe 
des entwickelten Vorgehens, den entsprechenden Kennzahlen und Kontrollparametern sowie deren Über-
prüfung kann diese Managementstrategie als Hilfestellung zur Erfassung und Hebung von Flexibilitätspo-
tenzialen auf Kläranlagen dienen. 

Insgesamt wurden für die Pilotanlage Radevormwald 10 Aggregate bzw. Aggregatgruppen, ergänzend zu 
den BHKW und NEA, identifiziert und ausführlich hinsichtlich ihres Flexibilitätspotenzials untersucht. Die 
betrachteten Aggregate sind nachfolgend aufgeführt:  

 Sandfanggebläse  Rührwerke (Faulturm) 

 Belüftung (Biologische Stufe)  Heizschlammpumpe (Faulturm) 

 Rührwerke (Biologische Stufe)  Rohschlammpumpe (Faulturm) 

 Rezirkulationspumpen  Kammerfilterpresse 

 Rücklaufschlammpumpen  Maschinelle Überschussschlammeindickung 

Für die Beurteilung der Flexibilität der Aggregate wurden Abschaltversuche durchgeführt. Mit den Ab-
schaltversuchen der Gebläse der biologischen Stufe konnte gezeigt werden, dass das Abschalten der kom-
pletten Belüftung für 60 min zu keiner signifikanten Verschlechterung der Reinigungsleistung der Kläranlage 
führt. Das Abschalten der RS-Pumpen für 120 min führte ebenfalls zu keiner signifikanten Verschlechterung 
der Reinigungsleistung der Kläranlage. Somit konnte gezeigt werden, dass die RS-Pumpen genauso wie die 

7 Windenergieanlagen

3 Wasserkraftanlagen

186 PV-Anlagen

Kläranlage

MS-Leitungen

9 KWK-Anlagen

UW Umspannwerk

UW

UW

UW
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Weiterlesen 
in Kapitel: 

B.3.3 
im Bericht 

Gebläse für die Flexibilitätsdienstleistung angeboten werden können. Zusätzlich wurden auf zwei weiteren 
Anlagen des Wupperverbandes Abschaltversuche durchgeführt, die ebenfalls positiv verlaufen sind. 

Auf Grundlage umfassender Literaturauswertung, eigener Untersuchungen und den Erfahrungen bei der 
Umsetzung auf der Pilotanlage Radevormwald sind in Tabelle 4 Kennwerte zur Bereitstellung von Flexibili-
tät zusammengestellt. Hierbei wurden Abschaltzeiten, Regenerationszeiten und Kontrollparameter für die 
einzelnen Aggregate zusammengestellt, um negative Auswirkungen auf den Reinigungs-
betrieb auszuschließen bzw. zu minimieren. Die entwickelten Kennwerte sind als erste 
allgemeine Anhaltswerte zur Flexibilisierung der Aggregate zu verstehen. Diese können 
nicht uneingeschränkt übertragen werden, vielmehr sind die individuellen Randbedin-
gungen der jeweiligen Kläranlage zu berücksichtigen. Eine Bewertung der einzelnen Ag-
gregategruppen zur Flexibilitätsbereitstellung erfolgt in Tabelle 5. 

Tabelle 4:  Übersicht der untersuchten Aggregate inkl. Kenngrößen zur Bereitstellung von Flexibilität auf der 
Kläranlage Radevormwald, (verändert nach (Schäfer et al. 2017b) ) 

Aggregatgruppe Kontrollparameter 

Ab-
schalt-
dauer 
(min./
max.) 

Zu-
schalt-
dauer 
(min./
max.) 

Rege-
nera-
tions-

zeit 

Anfahrzeit Abfahrzeit 

  [min] [min] [min] [s] [s] 

Sandfang 
(intermittierende Belüf-

tung) 

 Zulaufwassermenge 

 Mindestbelüftungszeit 5 - 60 5 - 60 30 60 60 

Belebungsbecken 1+2 
(intermittierende Belüf-

tung) 

 NH4 -Konzentration (biol. 
Stufe & Ablauf Nachklä-
rung) 

 Zulauffracht (NH4-/ CSB) 

5 - 120 - 15 10 5 

Belebungsbecken 1 
(Rührwerk, intermittierend) 

 Mindestlaufzeit 

 Schaltzyklen 
15 - 30 15 - 40 30 60 60 

Rücklaufschlammpumpen 
 Zulaufwassermenge 

 Schlammspiegel 
5 - 120 - 60 60 5 

Rezirkulationspumpen 
 NO3-Konzentration  

(Ablauf Belebungsbecken) 
5 – 

1.440 
- 30 60 60 

Heizschlammpumpe (Faul-
turm 1+2) 

 Temperatur (min/max) 15 – 
1.440 

15 – 
1.440 

60 10 5 

Rohschlammpumpe (Faul-
turm 1+2) 

 Füllstand Voreindicker/ 
Vorlagebehälter (min/max) 

15 - 
360 

- 60 120 60 

Rührwerke (Faulturm 1+2) 
 Mindestlaufzeit, 

 Schaumbildung 
15 - 30 - 15 180 60 

Seihbandanlage/ ÜSS-
Pumpen 

 Trockensubstanzgehalt2 
(Belebungsbecken) bzw. ÜS-
Entnahme 

 Anlagenbesetzung 

- 
120 – 
1.440 

15 60 900 

Kammerfilterpresse 1+2 

 Füllstand Nacheindicker 
(min/max) 

 Anlagenbesetzung (Perso-
nal) 

- 120 60 120 120 

BHKW 1+2 
 Füllstand Gasspeicher 

(min/max) 

 max. Schaltvorgänge 

5 - 
1,440 

5 – 
1.440 

5/30* 180 300 

NEA 
 Füllstand Treibstoffspeicher 

(min/max) 

 Max. Nutzungsstunden 

- 
15 - 
240 

2.5 60 30 

 * negative Flexibilität/positive Flexibilität 
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Tabelle 5:  Zusammenfassende Bewertung der Aggregatgruppen als Flexibilitätsoptionen 

Aggregatgruppe Flexibilität 
Leistungs-
potenzial 

Einbin-
dung 

Bemerkung zu möglichen Auswirkungen 

Zulaufhebewerk + 
Gering - 
Mittel 

Bedingt 
möglich 

- Stark abhängig vom vorgelagerten Ka-
nalnetz  

- Unterscheidung von unterschiedlichen 
Grenzwerten in Tag/Nacht sinnvoll 

Sandfang + 
Gering - 
Mittel 

Bedingt 
möglich 

- Absetzen von org. Substanzen beachten 
- Wenig Spielraum zur Abschaltung bei 

guter FU-Steuerung 

Belebungsbecken 
(Belüftung) 

+ / - Groß 
Gut mög-

lich 

- Bei längeren Abschaltungen auf Ände-
rung der Biozönose achten 

- Phosphor Rücklösung durch lange An-
aerobzeiten möglich 

- Möglichkeit der Überbelüftung prüfen 

Belebungsbecken 
(Rührwerke) 

+ Mittel Möglich 
- Absetzverhalten prüfen 
- Abschaltung mit Belüftung ggf. nicht 

möglich 

Rücklaufschlamm-
pumpen 

+/ - Mittel 
Gut mög-

lich 

- TS-Gehalt in der Belebung kann durch 
längere Abschaltung und großen Zufluss 
zu stark sinken 

Rezirkulationspum-
pen 

+ / - Gering 
Gut mög-

lich 
- Je nach Anlagenbelastung Schwankun-

gen im NO3-Ablauf 

Heizschlammpumpe 
(Faulturm) 

+ / - Gering Möglich 

- Anpassung der Temperatur kann Aus-
wirkungen auf die Biogasproduktion 
haben 

- Veränderungen in der Biozönose bei 
Temperaturen > 40°C über längere Zeit-
räume  

Rohschlammpumpe 
(Faulturm) 

+ Gering Möglich 
- Biogasproduktion abhängig von der 

Beschickung 

Rührwerke 
(Faulturm) 

+ Mittel 
Bedingt 
möglich 

- Auf Schaumbildung prüfen 
- Biogasproduktion könnte sinken 
- Absetzverhalten prüfen 

Seihbandanlage/ 
ÜSS-Pumpen 

- Mittel Möglich 
- Abhängig von Relation des ÜSS-Anfalls 

und Aggregatleistung 

Kammerfilterpresse - Mittel Möglich 
- Vorgang meist nicht zu unterbrechen 
- Meist nur im Schichtbetrieb möglich, da 

im Anschluss die Reinigung erfolgt 

BHKW + / - Groß 
Gut mög-

lich 
- Schaltzyklen ggf. reglementiert (Garan-

tieanspruch) 

NEA - Groß 
Gut mög-

lich 
- Je nach Speichergröße erhöhter Auf-

wand bei der Treibstoffbewirtschaftung 

 Analyse der Auswirkungen auf der Kläranlage (Modelltechnische Abbil-2.5.2
dung) 

Um den Einfluss eines flexibilisierten Kläranlagenbetriebs auf Reinigungsleistung, Energieproduktion und 
Fremdbezug über einen längeren Zeitraum zu beurteilen, wurden die biologischen Prozesse der Abwasser-
reinigung und der Schlammbehandlung in dem Simulationsmodell ‚SIMBA‘ abgebildet. Die unterschiedli-
chen innovativen Anlagenkonzepte für die Bereitstellung von Flexibilität (vgl. Tabelle 3 Anlagenkonzepte) 
wurden in das Modell eingebunden. Für das Anlagenkonzept I wurde der flexibilisierte Betrieb von Geblä-
sen, Rücklaufschlammpumpen, Rezirkulationspumpen, maschineller Überschussschlammeindickung und 
BHKW berücksichtigt. Über aggregatespezifische Restriktionen (u. a. Ammoniumkonzentration im Ablauf 
der Belebung, Regenerationszeiten der Aggregate, Schalthäufigkeiten) wurde gewährleistet, dass der flexib-
le Betrieb keine bzw. nur äußerst geringfügige Auswirkungen auf die Reinigungsleistung und die Betriebsab-
läufe der Kläranlage hat.  
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Im Folgenden werden beispielhaft die Ergebnisse eines flexiblen Betriebs für die untersuchten Aggregate 
der Kläranlage Radevormwald für den Betrachtungszeitraum 2035 für die Minutenregelleistung (MRL) dar-
gestellt (vgl. Bild 9). Bei der MRL 2035 konnten die Abschaltsignale für die Gebläse unter Einhaltung der 
festgelegten Restriktionen zu 97 % bedient werden. Die Flexibilitätsbereitstellung der Rücklaufschlamm-
pumpen und Rezirkulationspumpen sind im Vergleich zu den Gebläsen geringer. Die Rücklaufschlammpum-
pen werden hauptsächlich durch die Restriktion „Qzu“ begrenzt, um bei großen Wassermengen die Rück-
führung des TS-Gehaltes aus der Nachklärung in die Belebung zu gewährleisten. Die Flexibilität der Rezirku-
lationspumpen wird überwiegend über den Nitratgehalt im Ablauf der Belebung begrenzt, um eine ausrei-
chende Denitrifikation sicherzustellen. Das Zuschalten der BHKW (positive Flexibilität) konnte bei MRL 2035 
für 86 % der angefragten Signale bedient werden. Das Zuschalten wurde überwiegend durch die Mindest-
laufzeit begrenzt. Das Abschalten der BHKW (negative Flexibilität) konnte bei MRL 2035 für 98 % der Anfra-
gen durchgeführt werden. 

   

   

Bild 9: Simulationsergebnisse zur Bereitstellung von pos./neg. Flexibilität aufgrund von Marktsignalen des 
Jahres 2035 (MRL) 

Die Simulationen zeigen, dass eine Flexibilisierung der vorhandenen Verfahrenstechnik ohne eine Ver-
schlechterung der Reinigungsleistung möglich ist. Die Aggregate mit der höchsten Leistung (Gebläse und 
BHKW) sind dabei am besten geeignet. Die Gebläse haben aufgrund schwankender Anlagenbelastung eine 
relativ hohe Varianz bei der bereitgestellten Leistung. Bei den BHKW kann immer eine definierte Leistung 
angeboten werden, sofern ein Betrieb in Teillast vermieden wird. Im Allgemeinen ist die Eignung eines Ag-
gregats abhängig von der Charakteristik des betrachteten Marktes (Dauer der Abrufe, Häufigkeit der Abru-
fe, Prognostizierbarkeit/Planbarkeit). Durch die Flexibilisierung erhöht sich die Einspeisung ins Stromnetz 
zeitweise zwangsläufig (Erhöhung der Stromproduktion bei gleichzeitigem Abschalten von Verbrauchern). 
Bei Wiederanfahren zuvor abgeschalteter Verbraucher ergeben sich Leistungspeaks, welche allerdings 
durch eine Anpassung der Automatisierung vermieden werden könnten.  

Im Konzept II wurde die Bereitstellung von Flexibilität durch die Erzeugung von Druckluft bzw. Reinsauerst-
off mit EE-Überschussstrom untersucht. Bei beiden Konzepten werden die theoretisch substituierte Luft-
menge und Stromverbrauch berechnet. In den innovativen Konzepten II-V werden die Einbindung einer 
Elektrolyse, die Nutzung der anfallenden Stoffströme und die erforderliche Speicherauslegung auf der Klär-

97%

Gebläse

Abrufe Max. Abschaltdauer

Regenerationszeit NH4-Grenzwert

68%

Rücklaufschlammpumpwerk

Abrufe Max. Abschaltdauer

Regenerationszeit Qzu

65%

Rezirkulationspumpen

Abrufe Max. Abschaltdauer

Regenerationszeit NO3

86%

BHKW positiv (zuschalten)

Abrufe Max. Laufzeit

Regenerationszeit Speicherfüllstand

Anzahl Schaltungen Bereits alle BHKW betrieben

Mindestlaufzeit

98%

BHKW negativ (abschalten)
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MÜSE 
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anlage beurteilt. Die bei der Elektrolyse anfallenden H2-Mengen und unterschiedlichen 
Nutzungspfade (H2-BHKW / H2-Einspeisung / Methanisierung) werden für ein Jahr be-
rechnet.  

Die bei der Elektrolyse anfallenden Reinsauerstoffmengen liegen bei allen untersuchten 
Konzepten in einer Größenordnung, so dass sie in der biologischen Stufe gut eingesetzt 
werden und einen Teil der Belüftungsenergie substituieren können.  

 

2.6 Analyse des Mittelspannungsnetzes 

Im betrachteten Netzgebiet kommt es im Rahmen der untersuchten Szenarien zu Spannungsbandverlet-
zungen, die durch den Ausbau der Erneuerbaren Energien bedingt sind. Diese treten zeitlich sehr selten und 
sehr kurz auf und unterliegen keiner klaren Tages- oder Jahreszeitcharakteristik.  

Der im Netzmodell berechnete Netzkapazitätskorridor dient als Eingangsgröße für das Kläranlagenmodell 
und die dynamische Simulation. Mit diesem Ansatz lässt sich analysieren, ob der Flexibilitätsbedarf durch 
die Kläranlage gedeckt werden kann und welche Auswirkungen eine netzdienliche Fahrweise auf den Be-
trieb der Kläranlage hat. Durch mehrere Simulationsläufe mit und ohne Berücksichtigung der Netzrestrikti-
onen und mit unterschiedlichen Betriebs- und Vermarktungsstrategien lassen sich die Auswirkungen auf 
Netz- und Anlagenbetrieb ohne erneute Netzberechnung erfassen. 

Der überwiegende Anteil des Flexibilitätsbedarfs (62 %) kann im Fallbeispiel durch die kurzzeitige Abschal-
tung des Klärgas-BHKW gedeckt werden. Für weitere 25 % der Fälle ist die Zuschaltung weiterer Belüf-
tungsaggregate erforderlich und als Ultima Ratio wird in 13 % der Fälle noch die Windenergieanlage teil-
weise abgeregelt. Ohne die Flexibilität der Kläranlage wäre dies sonst in allen Fällen erforderlich (ca. 3,4 
MWh/a). Der Anteil der abgeregelten Energie kann durch die Flexibilität der Kläranlage um 92 % reduziert 
werden.  

Die Simulationsergebnisse zeigen, dass der Einsatz der Kläranlagenflexibilität grundsätzlich möglich ist und 
eine sinnvolle Option zur Reduzierung der abgeregelten Energie darstellt. Neben der Kläranlage können 
aber auch noch weitere Flexibilitätsoptionen im kritischen Netzabschnitt vorhanden sein. Die Sensitivität 
(Hebelwirkung) einer netzdienlichen Flexibilitätsbereitstellung ist abhängig vom Anschlusspunkt im Netzge-
biet. D.h. um beispielsweise eine Spannungsbandverletzung zu beheben, sind je nach Anschlusspunkt un-
terschiedlich hohe Leistungsänderungen erforderlich. Darüber hinaus ist es für den Netzbetreiber erstre-
benswert, die Flexibilitätsoption einzusetzen, die für ihn die geringsten Kosten verursacht.  

 
Bild 10:  Leistungs-Energie-Diagramm des netzdienlichen Flexibilitätsbedarfs und Deckung durch Flexibilitäts-

optionen im OG-2035 

Im Rahmen der Netzplanung müssen identifizierte Engpässe und Schwachstellen durch geeignete Netzaus- 
und Umbaumaßnahmen behoben werden. Hierfür stehen dem Netzbetreiber in der Regel mehrere konven-
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tionelle und innovative Handlungs- und Technologieoptionen zur Verfügung. Diese müssen in der Netzpla-
nung entsprechend modelliert und unter technischen wie wirtschaftlichen Gesichtspunkten bewertet wer-
den. Im Rahmen dieses Projektes wurden mehrere Planungsvarianten ausgearbeitet, die jeweils den bevor-
zugten Einsatz einer bestimmten Technologie beinhalten. Sie dienen anschließend als Vergleichsvarianten 
für die Netzauslegung unter Berücksichtigung der Kläranlagenflexibilität.  

Aus dem Vergleich der unterschiedlichen Handlungsalternativen des Netzbetreibers geht ein grundsätzli-
cher Vorteil der Netzzustandsüberwachung hervor. Im Rahmen der konventionellen Planungsvariante ist in 
allen Szenarien ein Kabelausbau erforderlich, obwohl es in der Zeitreihenbetrachtung noch zu keiner 
Grenzwertverletzung kommt. Dies ist dadurch begründet, dass bei der Festlegung der Worst-Case-
Betriebspunkte in der konventionellen Planung strukturell mehr Sicherheitsreserve ein-
geplant werden muss, da im Zweifel keine nachträgliche Eingriffsmöglichkeit mehr be-
steht. In der Zeitreihenbetrachtung tritt dieser Worst-Case-Betriebspunkt dann oftmals 
nicht auf. Bei der Zustandsüberwachung kann die vorhandene Netzkapazität per se bes-
ser ausgenutzt werden, da im Falle eine Grenzwertverletzung diese identifiziert wird und 
betriebliche Maßnahmen (Flexibilitätseinsatz) ergriffen werden können.  

2.7 Integration in ein virtuelles Kraftwerk  

Mit der Integration von Anlagentechnik auf der Kläranlage Radevormwald in ein virtuelles Kraftwerk wurde 
die technische Umsetzung des Anlagenkonzeptes I geprüft. Hierzu wurden 4 technische Einheiten (BHKW, 
Gebläse BB1, Gebläse BB2, RS-Pumpen) als Pool in dem virtuellen Kraftwerk der TSB angebunden und über 
mehrere Wochen mit realen Marktdaten aus dem Jahr 2014 betrieben. Für die Sicherstellung der Reini-
gungsleistung und Berücksichtigung betrieblicher Aspekte wurden Restriktionen für die einzelnen techni-
schen Einheiten eingefügt. Für die Regelenergieerbringung wurde im Vorfeld eine Präqualifikation der ein-
zelnen Anlagen durchgeführt. Bild 11 zeigt, dass die Kläranlage mit ihren Stromverbrauchern und Stromer-
zeugern aus technischer Sicht die Regelleistung erbringen kann. Die Stromverbraucher (Gebläse, RS-
Pumpen) weisen einen erhöhten Leistungsbezug beim Anfahren der Aggregate auf, dies kann durch eine 
Begrenzung der maximalen Leistungsaufnahme unterbunden werden.  

 

 

Bild 11: Doppelhöckertest für alle vier technischen Einheiten auf der KA Radevormwald 

Die durchgeführten Versuche haben gezeigt, dass die Kläranlage mit ihren Aggregaten bis zu 200 kW positi-
ve und bis zu 80 kW negative Flexibilität bereitstellen kann. Diese Flexibilität kann mehrmals am Tag zur 
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Verfügung gestellt werden. Durch die Restriktionen, die für den Erhalt der Reinigungsleistung der Kläranla-
ge aufgestellt wurden, wird die Flexibilitätsbereitstellung nur geringfügig vermindert. Die Bereitstellung 
auch langer Marktsignale, die z. B. zum Abschalten der Gebläse für bis zu 60 min führen können, haben 
keine signifikanten Auswirkungen auf die NH4-N Ablaufwerte auf der Kläranlage Radevormwald (siehe Bild 
12) und stimmen gut mit den Ergebnissen der dynamischen Simulation überein.  

Für den Betreiber des virtuellen Kraftwerkes scheint es sinnvoll zu sein, dass der Pool 
nicht nur aus den Kläranlagen, sondern auch aus anderen Anlagen besteht. Dadurch kann 
die Sicherheit für die Verfügbarkeit der Regelleistung besser gewährleistet werden, wenn 
die Aggregate auf der Kläranlage witterungsabhängig keine Regelleistung aufgrund sys-
tembedingter Restriktionen erbringen können, z.B. bei erhöhten Mischwasserzuflüssen. 

 
Bild 12: Bereitstellung von positiver Regelenergie durch das Abschalten der Gebläse BB1 und BB2 und die 

Auswirkung auf die Ablaufwerte 

2.8 Wirtschaftlichkeit 

 Wirtschaftliche Bewertung des Flexibilitätspotenzials der unterschiedlichen 2.8.1
Anlagenkonzepte 

In der wirtschaftlichen Bewertung wird der Einsatz der verschiedenen Energieversorgungskonzepte unter 
heutigen Bedingungen für das Bezugsjahr 2014 und für das Jahr 2035 untersucht. Zu den wirtschaftlichen 
Einflussfaktoren zählen unter anderem die Investitionskosten, die Energiepreise und die Gesetzgebung, 
insbesondere KWKG oder EEG. Da auch die zukünftige Energieversorgung der Kläranlagen im Jahr 2035 zu 
betrachten ist, spielt die zeitliche Entwicklung der rechtlichen Rahmenbedingungen und damit einherge-
hend die Strompreisentwicklung, vor allem der Zeitpunkt der Inbetriebnahme einer Energieversorgungsan-
lage eine wesentliche Rolle. Die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung erfolgt in Anlehnung an die VDI-Richtlinie 
2067. Nach der Annuitätenmethode werden aus abgeschätzten Investitionskosten für die Maschinen- und 
Bautechnik sowie für Gasspeicher und Kommunikationstechnik die zugehörigen Kapitalkosten bestimmt. In 
den Verbrauchskosten werden die Kosten für den Strombezug aus dem Netz der allgemeinen Versorgung, 
und die Stromkosten der Hilfsenergie für die Energieerzeugungsanlagen berücksichtigt. Die Betriebskosten 
setzen sich u. a. aus Wartungs-, und Instandsetzungskosten sowie sonstigen Kosten wie Steuern, Versiche-
rung, Planung und Unvorhergesehenes zusammen.  

Aufgrund der Preisentwicklungen an den betrachteten Strommärkten bis 2035, könnten künftig die Ver-
brauchergruppen auf der Kläranlage sowie die Langzeitspeicher (PtG) die negativen Preisspitzen sowie den 
Mehrbedarf bei der positiven SRL vermehrt nutzen. Aufgrund dessen wird die Summe der obengenannten 
Kostenarten den Erlösen aus der Stromvergütung sowie den Einnahmen aus dem Verkauf von erzeugten 
Gasen wie z. B. Methan, Einnahmen für die vermiedenen Kosten für den Bezug für reinen Sauerstoff und 
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Einnahmen aus der Stromvermarktung am Regelenergiemarkt und an der Strombörse gegenübergestellt 
und anschließend das Jahresergebnis ermittelt.  

Für die Kläranlage Radevormwald (58.000 E) sind die Konzepte I MRL und I SRL in beiden Betrachtungsjah-
ren wirtschaftlich darstellbar.  

Von den Konzepten IIIa, IIIb, IV und V lässt sich in beiden Betrachtungsjahren keine Wirtschaftlichkeit dar-
stellen. Dort müssen noch weitere bzw. höhere Einnahmen generiert werden oder die Investitionskosten 
der Technologien wie PEM-Elektrolyseur oder Methanisierungsreaktoren müssen sich zukünftig stärker 
verringern. 

Die Musterkläranlagen stellen sich in ähnlicher Form dar. In der Musterkläranlage 20.000 E kann neben den 
Konzepten I MRL und I SRL auch das Konzept IIa VPSA in beiden Jahren wirtschaftlich dargestellt werden. Im 
Jahr 2014 amortisiert sich das Konzept in 44 Jahren und im Betrachtungsjahr 2035 bereits nach 36 Jahren.  

Für die Musterkläranlagen mit 150.000 E und 50.0000 E im Bezugsjahr 2014 sowie im Jahr 2035 lässt sich 
keines der Konzepte II bis V wirtschaftlich darstellen. Die Sensitivitätsanalyse und die anschließende Wirt-
schaftlichkeitsbetrachtung unter veränderte Strompreisbestandteile für das Betrachtungsjahr 2035 haben 
gezeigt, dass sich die gesetzlichen Regelungen bezüglich der Vermarktung von Strom aus erneuerbaren 
Energien noch deutlich verändern müssen. Erst durch den Wegfall der Strompreisbestandteile der am Netz 
gekoppelten Umlagen, Netznutzungsentgelte, Konzessionsabgabe und der Stromsteuer konnte eine Wirt-
schaftlichkeit in der Zukunft für die Konzepte IV und V exemplarisch für Radevormwald dargestellt werden. 
Im Jahr 2035 wäre mit veränderten Strompreisbestandteilen das Konzept IV in weniger als 8 Jahren amorti-
siert und auch Konzept V wäre in fast 15 Jahren wirtschaftlich durchführbar.  

Die Verringerung der Investitionskosten für die innovativen Technologien wie der PEM-Elektrolyse oder des 
Methanisierungsreaktors im Jahr 2035 hat voraussichtlich nicht allein die Kraft die Umsetzung wirtschaft-
lich darzustellen. Einen größeren Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit hat die Verringerung der Strompreisbe-
standteile. Bisher ist die Befreiung bestimmter Strompreisbestandteile nur bei Eigenstromversorgung und 
Direktlieferung ohne das Durchleiten durch das Netz der allgemeinen Versorgung möglich, sowie im Rah-
men der Privilegierung von Elektrolyseuren nach § 118 Abs. 6 EnWG (Befreiung von Netzentgelten). 

Die Reduzierung der Stromnebenkosten (EEG-Umlage, Netznutzungsentgelt, netzentgeltbedingte Abgaben, 
Konzessionsabgabe, Stromsteuer) würde einen wesentlichen Beitrag zur Wirtschaftlichkeit der untersuch-
ten Anlagenkonzepte leisten. Zur Förderung von flexiblen Verbrauchern, hier der Kläranlage, bzw. zukünftig 
erforderlichen Langzeitspeichern (Power-to-Gas-Anlagen), ist eine temporäre (dynamische) Reduzierung 
oder Befreiung von einzelnen Strompreisbestandteilen denkbar. Insbesondere netzdienli-
che oder systemdienliche Einsatzzwecke sollten nicht durch den Ordnungsrahmen ge-
hemmt werden. Neben der Entfaltung von Anreizen für Flexibilitäten sind Änderungen im 
Ordnungsrahmen aber auch stets hinsichtlich weiterer Kriterien, wie z.B. Diskriminie-
rungsfreiheit, Transparenz, Verteilungswirkungen, Finanzierung von Infrastruktur und 
Gesetzeszielen etc., zu prüfen. 

 Wirtschaftliche Bewertung des erforderlichen Netzausbaus und der Hand-2.8.2
lungsalternativen 

Der aggregierte Kostenvergleich für das gesamte Netzgebiet wird in Bild 13 dargestellt. Zusammenfassend 
lässt sich festhalten, dass mindestens eine der innovativen Ausbauoptionen - regelbare Ortsnetztransfor-
matoren (rONT), Einzelstrangregler (ESR) und die dezentrale Netzautomatisierung zur Nutzung von Flexibili-
tät (DNA) - stets deutlich günstiger sind als der konventionelle Netzausbau. In Netzbereichen, in denen nur 
eine geringe Anzahl von Ortsnetzstationen zum rONT umgerüstet werden muss, kann dies eine sinnvolle 
Variante sein. Ansonsten ist die dezentrale Netzautomatisierung unter Einbeziehung von Flexibilitäten die 
kostengünstigste Lösungsoption. Bereits der Einbau der Zustandsüberwachung und die Schaffung von Ein-
griffsmöglichkeiten erlaubt eine effizientere Ausnutzung der Netzkapazität, da hierfür andere Planungsan-
sätze verwendet werden können. Des Weiteren ist die tatsächliche Entwicklung der Versorgungsaufgabe 
mit vielen Unsicherheiten verbunden. Der Einbau eines Smart-Grid-Systems hilft dabei, die Entwicklungen 
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ohne größere Investitionen zu beobachten. Die Gefahr von „stranded investments“ kann dadurch reduziert 
werden. 

 
Bild 13:  Kostenvergleich der Netzausbauvarianten je Szenario (Barwert 2015) im gesamten Netzgebiet 

 Kosten-Nutzenanalyse unter Berücksichtigung des Netzausbaus 2.8.3

In den untersuchten Fällen ist der Anteil der abzuregelnden Energie aus Erneuerbaren Energiequellen ver-
gleichsweise gering. Da hierfür insgesamt nur geringe Kompensationszahlungen fällig wären, sind die Er-
lösmöglichkeiten für alternative Flexibilitätsoptionen ebenfalls relativ gering. In Netzge-
bieten, in denen die Abregelung näher an der 3 % Grenze oder darüber hinaus liegt, kön-
nen sich aber deutlich höhere Erlösmöglichkeiten ergeben. Ebenfalls könnten rechtliche 
Änderungen hinsichtlich der Abregelung Erneuerbarer Energiequellen (z.B. ein Vorrang 
für speicherfähige Flexibilitätsoptionen) die Erlössituation verbessern. Eine solche Ände-
rung wäre allerdings auch aus Kostensicht der Netzbetreiber und letztlich der Netznutzer 
zu beleuchten.  

 

2.9 Rechtliche und politische Rahmenbedingungen 

 Energierechtliche Rahmenbedingungen 2.9.1

Der rechtliche Rahmen für den Betrieb dezentraler Stromerzeugungs- sowie Speicheranlagen ist derzeit 
wenig einheitlich und rechtlich kompliziert. 

Für den dezentral im BHKW erzeugten Strom lässt sich eine Reihe von Privilegien in Anspruch nehmen. Vor 
allem fallen keine Netzentgelte und die hieran anknüpfenden Umlagen an, wenn der Strom in einer Kun-
denanlage und ohne Netzdurchleitung erzeugt und verbraucht wird. Betreibt der Verbraucher des Stroms 
die Stromerzeugungsanlage als Eigenerzeuger selbst, kann er vom sog. Eigenstromprivileg profitieren. Für 
sog. Bestandsanlagen, die bereits vor dem 01.08.2017 zur Eigenerzeugung genutzt wurden, bedeutet dies 
das vollständige Entfallen der EEG-Umlage. Für alle anderen Anlagen im Sinne von § 61b EEG 2017 reduziert 
sich die EEG-Umlage auf 40 Prozent. Schließlich können Betreiber von KWK-Anlagen, insbesondere kleine-
ren Blockheizkraftwerken, von der Förderung nach dem KWKG sowie von der Stromsteuerbefreiung des § 9 
Abs. 1 Nr. 3 StromStG profitieren. 

Power-to-Gas-Anlagen werden an einzelnen Stellen im Gesetz privilegiert. Der für den Betrieb eines Elekt-
rolyseurs aus dem Netz der allgemeinen Versorgung bezogene Strom wird nach § 118 Abs. 6 EnWG für die 
Dauer von zwanzig Jahren ab Inbetriebnahme von den Netzentgelten befreit. Die EEG-Umlage fällt auf den 
Strom, der im Elektrolyseur verbraucht wird, unter bestimmten Umständen ebenfalls nicht an. Daneben 
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kann unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben des EEG auch für den aus sog. Speichergas produzierten 
Strom eine Förderung in Anspruch genommen werden. Damit besteht grundsätzlich auch eine Möglichkeit 
der „Vermarktung“ des Speichergases. Daneben wird die Einspeisung von Wasserstoff und Methan in das 
Erdgasnetz unter bestimmten Voraussetzungen besonders privilegiert, etwa hinsichtlich des Netzanschlus-
ses, der Bilanzierungsvorgaben für den Transport über das Erdgasnetz oder hinsichtlich der Berechtigung, 
ein besonderes Einspeiseentgelt zu beziehen. 

Hinsichtlich weiterer Einsatzmöglichkeiten des erzeugten Wasserstoffs – d.h. neben der Einspeisung in das 
Erdgasnetz und der anschließenden Verstromung, etwa im Verkehrssektor oder in der Industrie – bestehen 
aktuell insoweit ebenfalls einige Unsicherheiten. Die zum 01.01.2018 in Kraft tretende 37. BImSchV sieht 
vor, dass der zur Erzeugung des Wasserstoffs eingesetzte Strom nicht aus einem Netz der allgemeinen Ver-
sorgung entnommen worden sein darf, da andernfalls die von der 37. BImSchV eröffnete Möglichkeit, 
durch den Wasserstoffeinsatz die sog. Treibhausgasminderungsquote (§ 37a BimSchG), der insbesondere 
Mineralölkonzerne unterliegen, zu erfüllen, entfällt. Etwas anderes gilt lediglich für Elektrolyseure, die sich 
in einem Netzausbaugebiet nach § 36c EEG 2017, d.h. grob gesprochen im Norden Deutschlands befinden. 
Die Lockerung dieser Vorgaben etwa dahingehend, dass ebenfalls mittels entsprechender Nachweise auch 
der „bilanziell grüne“ Strom zur Wasserstofferzeugung eingesetzt werden kann, wäre 
insoweit zu begrüßen. 

Der Rechtsrahmen für den Betrieb von Power-to-Gas-Anlagen ist derzeit bruchstückhaft 
und uneinheitlich. Er hat bislang nicht wie politisch artikuliert dazu beigetragen, die Er-
richtung entsprechender Anlagen voranzutreiben.  

 

 Rechtliche Rahmenbedingungen außerhalb des Energierechts 2.9.2

Die untersuchten rechtlichen Rahmenbedingungen jenseits des Energierechts stehen einer Zulässigkeit der 
im Rahmen des Projekts untersuchten Flexibilisierungsmaßnahmen grundsätzlich nicht entgegen. Es muss 
jedoch im jeweiligen Einzelfall geprüft werden, welche rechtlichen Grenzen sich ergeben. Organisations-
rechtlich können jedenfalls solche energetischen Maßnahmen als zulässig angesehen werden, welche pri-
mär der Deckung des eigenen Energiebedarfs des Abwasserentsorgers dienen. Abwasserrechtlich müssen 
insbesondere die für die Abwassereinleitung in ein Gewässer geltenden Grenzwerte beachtet werden, wel-
che auch nicht mit Blick auf die energetische Flexibilisierung gelockert werden können. 

Zudem können neben dem Energierecht auch Vorschriften aus anderen Rechtsbereichen Auswirkungen auf 
die Wirtschaftlichkeit energetischer Flexibilisierungsmaßnahmen haben. Dies gilt beispielsweise für die 
Vorgaben zur Ansatzfähigkeit der Kosten und der Berücksichtigung der Erlöse solcher Maßnahmen im Rah-
men der Abwasserentgelte, für die Umsatzbesteuerung von Abwasserentsorgern sowie für die Erhöhung 
der Abwasserabgabe, sollte es durch eine geänderte Betriebsweise der Kläranlage zu 
Überschreitungen der für die Abwassereinleitung geltenden Grenzwerte kommen. 

Im Allgemeinen erscheinen die bestehenden nichtenergierechtlichen Regelungen als 
sachgerecht, auch soweit sie im Einzelfall der energetischen Flexibilisierung von Kläranla-
gen rechtliche oder wirtschaftliche Grenzen setzen.  

 

2.10  Politische Rahmenbedingungen 

Um die möglichen und wünschenswerten Zukunftsentwicklungen der politischen Rahmenbedingungen 
aufzuzeigen wurden vier Szenarien entwickelt. Die vier Szenarien zum Jahr 2027 zeigen auf, wie energie-, 
kommunal- und wasserpolitische Entscheidungen ausfallen müssten. Laut Referenzszenario werden die 
politischen Rahmenbedingungen in 2027 in Bezug auf die Schlüsselfaktoren wie folgt ausgeprägt sein:  

Stromverteilnetze: Die politischen Rahmenbedingungen für den Einsatz von Flexibilität in Stromverteilnet-
zen in 2027 sind heute, zehn Jahre zuvor, noch offen, weil sie erst nach der Bundestagswahl 2017 Gegen-
stand energiepolitischer Entscheidungsfindung sein werden. Insgesamt könnte es eine deutlich höhere 
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Nachfrage nach Flexibilitäts-Anbietern in Stromverteilnetzen durch Vermarkter und Netzbetreiber geben, 
unter anderem zur Bewirtschaftung von Engpässen und zur Vermeidung von Abregelungen. Treiber hierfür 
könnten Schadensersatzforderungen abgeregelter Stromkunden an Netzbetreiber sein, sowie das Bestre-
ben kommunaler Akteure, Kontrolle über energiewirtschaftliche Prozesse zu erlangen.  

Strommarkt: Die Bundesenergiepolitik verzichtet bis 2027 ggf. auf grundlegende Weichenstellungen wie 
die Förderung von Stromspeichern oder Power-to-Gas. Auch werden nach dem Atomausstieg 2022 ggf. die 
fossilen Stromerzeuger nicht konsequent aus dem Markt genommen. Technisch-wirtschaftliche Entwick-
lungen könnten Anbietern von Flexibilität wie Kläranlagen im Vergleich zu 2017 eine deutlich höhere Nach-
frage in den weiteren Strommarktbestandteilen verschaffen, ohne dass dies als Resultat gezielter politi-
scher Steuerung zu werten ist. Die Energiepolitik wird nachsteuern müssen, um Ziele wie Klimaschutz, Kos-
tenstabilität und Versorgungssicherheit zugleich zu wahren. 

Kalkulation/Anreize: Die Rahmenbedingungen für die limitierte Gewinnerwirtschaftung im kostendecken-
den Tarifkalkulationsbereich werden sich bis 2027 wenig ändern. Die für die Abwasserwirtschaft maßgebli-
chen Genehmigungsbehörden behandeln grundsätzlich energiewirtschaftliches Handeln wohlwollend. Falls 
eine Kläranlage jedoch sektorübergreifend in der Energiewirtschaft handelt, werden fast immer die steuer-
lichen Privilegien usw. des hoheitlichen Handelns entfallen, wie Gerichtsentscheidungen und bundesfi-
nanzpolitische Entscheidungen klarstellten.  

Kommunalpolitik/Organisationsform: Die deutschen Kommunen werden 2027 wie heute in sehr unter-
schiedlichem Ausmaß politische Ziele wie Klimaschutz oder Energiewende ihren kommunalen Unterneh-
men vorgeben. Die Kommunalpolitik wird grundsätzlich in der Lage sein, die Kommunalwirtschaft auf das 
Erreichen dieser Ziele zu verpflichten. Das sektorenübergreifend integrierte und sozial-ökologisch politisier-
te Stadtwerk, welches Abwasser- und Energiewirtschaft institutionell verbindet, wird in 2027 in mehr Groß-
städten als in 2017 anzufinden sein, da diese Städte sich zunehmend als Motor der Klimaschutzpolitik etab-
lieren. 

Sektorenkopplung: Die Kopplung der Energiemarktsegmente untereinander wird massiv ansteigen (Elekt-
romobilität, Wärmewende). Auch die Kopplung der Versorgungssektoren wie Abwasser, Abfall mit den 
Energiemärkten wird politisch in 2027 stärker als heute politisch gefördert werden. Aber dies wird eher 
nicht explizit durch Abwasserpolitik und -recht, sondern übergeordnet über die EU-Kreislaufwirtschafts-RL, 
Nachhaltigkeitsziele im Bundes-Klimaschutzplan usw. geschehen.  

Reinigungsstandards: Die Abwasserpolitik zur Festlegung der Reinigungsstandards wird in 2027 nach wie 
vor rein sektoral geprägt sein. Ggf. wird die EU-Umwelt- und Wasserpolitik ein Treiber der energetischen 
Klärschlammnutzung. Hierfür könnten EU-Kommissions-Initiativen zum Water Re-Use oder zur ressourcen-
effizienten Abfallverwertung als Indiz genommen werden. 

In Bezug auf die betrachteten Schlüsselfaktoren wurden im normativen Szenario wurden im normativen 
Szenario die folgenden Ziele für arrivee definiert und hierzu notwendige politische Maßnahmen abgeleitet: 

Stromverteilnetze: Die politischen Rahmenbedingungen sollten Verteilnetzbetreibern materielle und regu-
latorische Anreize bieten, regionale Flexibilitäten zu nutzen. Hierzu müsste auf regionaler Ebene für Strom-
netzbetreiber Flexibilitäts-Nachfrage geschaffen werden, insb. durch die Einführung der sogenannten Netz-
ampel, durch finanzielle Anreize für Netzbetreiber (u.a. über §14a EnWG), durch die Dynamisierung der 
Netzentgeltsystematik und/oder der EEG-Umlage sowie durch die Digitalisierung der Stromnetze. 

Strommarkt: Es erfolgt die Etablierung stabiler politischer Rahmenbedingungen für Flexibilitäts-Anbieter, 
um Geschäftsmodelle erfolgreich entwickeln und praktizieren zu können. Hierfür müssten jedoch Flexibili-
tät-Anbieter in volatilen Strommarksegmenten belohnt werden. Hierfür kämen als große Treibe extrem 
dynamische Arbeitspreise, die Bildung von regionalen, digitalisierten Marktdesigns sowie die Besteuerung 
fossiler Energieerzeugung mit CO2-Emissionen in Betracht. 

Kalkulation/Anreize:  Das energiewirtschaftliche Handeln der Kläranlage ist rechtlich unproblematisch und 
in der Abwasserwirtschaft anerkannt. Die politischen Rahmenbedingungen behalten den hoheitlichen Cha-
rakter und die kostendeckende Tarifkalkulation der Abwasserwirtschaft bei, das Kommunalabgabengesetz 
schafft Klarheit zu gewerblichem Handeln. Informationsplattformen der kommunalwirtschaftlichen Interes-
senverbände schaffen zu innovativen Ansätzen und positiven Praktiken Akzeptanz als immateriellen Anreiz. 
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Kommunalpolitik/Organisationsform: Die explizite und aktive kommunalpolitische Einbindung der Kläran-
lage in Klimaschutz- und Energiestrategien wird zur Regel. Die Europa-, die Bundes- und die Landespolitik 
müssten hierzu rechtliche und finanzielle Rahmenbedingungen schaffen, in denen Kommunen politisch und 
organisatorisch aktiver Treiber von Klimaschutz und Energiewende sein können. Partizipative Prozesse sind 
hierbei geboten, um zu gemeinsamen Zielen wie CO2-Neutralität oder zu einem inner-kommunalen Interes-
senausgleich zu gelangen. Hierbei sind die politische Rolle und die Marktrolle der Kommunalwirtschaft ge-
nau zu definieren. Stadtwerke sind für Pionierhandeln in der inter-sektoralen, regional verankerten Ener-
giewende prädestiniert. 

Sektorenkopplung: Abwasserpolitische Zielvorgaben und abwasserrechtliche Regelungen fordern das inter-
sektorale Handeln der Kläranlagen ausdrücklich. Die politischen Rahmenbedingungen wären auf allen Ebe-
nen (z.B. EU- und Bundeskreislaufwirtschaftsgesetz) so zu setzen, dass die Abwasserwirtschaft integriert ist. 
Die Markteinführung von P-t-x-Technologien müsste gefördert werden. Überzeugungsarbeit in Fachver-
bänden (DWA, BDEW, VKU usw.) ist für dieses neue Rollenverständnis der Abwasserwirtschaft notwendig. 
Die Höhe der Abwasserabgabe könnte an die Bereitschaft zu intersektoralem Handeln gebunden werden. 

Reinigungsstandards: Die politischen Rahmenbedingungen priorisieren die Ziele des Ge-
wässerschutzes, dabei bleibt aber das Ziel energiewirtschaftliche Kläranlagen-Flexibilität 
erhalten. Hierzu bedarf es unter anderem der Überzeugung genehmigungsbehördlicher 
Akteure durch erfolgreiche Pionierprojekte. Einheitliche Standards für Co-Substrate sowie 
strenge, aber zeitlich flexiblere Überwachungswerte könnten hilfreiche Rahmenbedin-
gungen hierbei sein.  
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3 - FAZIT & HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN 
Aus den in arrivee gewonnenen Erkenntnissen wurden Handlungsempfehlungen an die Akteure der Abwas-
serpraxis und Forderungen an Entscheidungsträger in Politik und Verwaltung entwickelt und formuliert.  

3.1 Zentrale Erkenntnisse  

Die Bereitstellung energiewirtschaftlicher Flexibilität durch Stromverbraucher, -erzeuger und -speicher ist 
ein notwendiger und damit sehr wesentlicher Erfolgsfaktor für die Transformation des Energiesystems. 
Auch Anlagen in kleinen und mittleren Leistungsklassen, wie sie auf Kläranlagen eingesetzt werden, verfü-
gen über relevante Flexibilitätspotenziale insbesondere für Verteilnetze. Flexibilität kann für mehrere ener-
giewirtschaftliche Zwecke genutzt werden, wie gezeigt markt-, system- und netzdienlich. Letzteres kann im 
Idealfall auch Netzausbau im Verteilnetz verzögern oder vermeiden.  

Um einerseits die Flexibilitätspotenziale von Kläranlagen für marktorientierte Anwendungen zu heben und 
andererseits einen system- und netzdienlichen Einsatz zu ermöglichen, müssen sowohl technische als auch 
politisch-rechtliche Anpassungen vorgenommen werden. 

Die vorangegangenen Ausführungen haben gezeigt, dass Kläranlagen Flexibilität im Rahmen unterschiedli-
cher Konzepte bereitstellen können. In diesem Rahmen sind sie auch in der Lage für die Verteilnetze eine 
zunehmend bedeutende Rolle zu spielen. 

Insgesamt konnte mit dem Verbundvorhaben arrivee gezeigt werden, dass Kläranlagen… 

 … ein relevantes Flexibilitätspotenzial aufweisen, dieses ohne großen technischen Aufwand aktivie-
ren können und dass dieses ausbaufähig ist. 

 … aus Ressourcen- und Effizienzsicht sinnvolle Standorte für Power-to-Gas-anlagen sind.  

 … an neuen Geschäftsmodellen und Produkten der Energieversorgung mit ihren vorhandenen 
Flexibilitäten partizipieren und davon profitieren können. 

 … in spezifischen Anschlusssituationen im Verteilnetz dazu beitragen können, dass konventioneller 
Netzausbau entfallen oder verzögert werden kann.  

 … einen Beitrag zur bedarfsgerechten Entlastung und Stabilisierung von Stromnetzen leisten kön-
nen. Sie verfügen dazu über ein signifikantes Potenzial. 

 … mit Schlammfaulung geeignete Standorte zur Umsetzung von Power-to-Gas-(to- 
Power-)Anlagen sind. Dies ist jedoch abhängig von der örtlichen Situation der vorgelagerten Strom- 
und Gasnetze. 

 … die Kopplung von Sektoren der Ver- und Entsorgung (Wasser/Abwasser – Wärme/Strom/Gas) 
ermöglichen. 

 … technisch in der Lage sind ihre Betriebsweise temporär aufgrund externer (Strommärkte, Ver-
teilnetze) sowie interner (Lastmanagement) Anforderungen anzupassen, ohne den Klärprozess ne-
gativ zu beeinflussen.  

Die in arrivee verfolgten technischen Konzepte sind nicht nur innovativ, sondern im Sinne des Umwelt- und 
Klimaschutzes auch gesamtgesellschaftlich relevant, weil: 

 vorhandene Ressourcen energetisch effizient genutzt werden, 

 Verfahren für dezentrale Energiemärkte der Zukunft der Weg bereitet wird und 

 die gemeinwohlorientierte Kommunalwirtschaft aktiv in die Stabilisierung der Energiewende ein-
bezogen wird. 
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3.2 Technische Handlungsempfehlungen 

 Handlungsempfehlungen für Kläranlagenbetreiber 3.2.1

 Status Quo bietet relevantes Flexibilitätspotenzial (1)

Die schon heute vorhandene technische Ausstattung auf Kläranlagen bietet mit den Aggregaten BHKW, 
Gebläsen, Rücklaufschlammpumpen, Rezirkulationspumpen, Rührwerken etc. ein relevantes Flexibilitätspo-
tenzial, welches über ein intelligentes Aggregatemanagement mit geringen Investitionen erschlossen wer-
den kann. Praxiserfahrungen können und sollten die Kläranlagenbetreiber z. B. in einem ersten Schritt über 
die Einbindung der KWK-Anlagen in den Regelenergiemarkt (mit Hilfe eines Virtuellen Kraftwerks) sammeln 
und in einem zweiten Schritt über die Integration weiterer nutzbarer Aggregate ausbauen. Es wird empfoh-
len, eine entsprechende Machbarkeitsstudie durchzuführen. Erfahrungsgemäß führt dies als Nebenergeb-
nis zum Erschließen von Ansatzpunkten für eine Verbesserung der Energieeffizienz im Reinigungsbetrieb. 

 Frühzeitig von absehbaren Entwicklung profitieren (2)

Die ermittelten Flexibilitätspotenziale auf Kläranlagen sollten genutzt werden. Neben den externen Ver-
marktungsoptionen sprechen Energieeffizienzgründe sowie die Möglichkeit eines verbesserten internen 
Spitzenlastmanagements für ein solches Vorgehen. Das Heben der Potenziale bereitet auf eine absehbare 
Entwicklung, wie z. B. die Einführung von dynamischen Stromtarifen für industrielle und gewerbliche Ver-
braucher, sowie den steigenden Flexibilitätsbedarf im Energieversorgungssystem vor. Die daraus resultie-
renden Vorteile könnten dann frühzeitig genutzt werden. 

 Flexible Einsatzmöglichkeiten bei Reinvestitionen beachten (3)

Bei anstehenden Reinvestitionen oder einer Neuplanung von BHKW und Gasspeichern auf Kläranlagen so-
wie anderweitig für Flexibilitätsoptionen relevante Komponenten sollten flexibilisierte Einsatzmöglichkeiten 
berücksichtigt werden. Daraus können sowohl größere Gasspeicher als auch leistungsstärkere BHKW für 
einen ergänzenden Einsatzbereich als sinnvolle Maßnahmen resultieren, wenn die Abwägung zwischen 
möglichen Erlösen und Mehrkosten dies rechtfertigt.  

 Adäquate Messinfrastruktur für Strom und Gas berücksichtigen (4)

Bei Sanierungs- oder Umbauprojekten der Kläranlagen sollte stets eine geeignete Messinfrastruktur (z.B. in 
Anlehnung an DWA A 216) aufgebaut werden. Dadurch kann ein genaues Lastgangprofil für jeden Verbrau-
cher erstellt und so ein mögliches Flexibilitätspotenzial aufgedeckt werden. Diese Messtechnik erleichtert 
ebenfalls die Steuerung der Aggregate durch das Virtuelle Kraftwerk, wenn sie für die Flexibilitätsdienstleis-
tung angeboten werden. Sie kann zudem für eine Erhöhung der Energieeffizienz im Reinigungsbetrieb ge-
nutzt werden.  

Die Onlinemesstechnik ist regelmäßig zu prüfen, da sie eine unmittelbare Auswirkung auf die Flexibilitäts-
bereitstellung (z.B. Gasanfallmessung für Ermittlung Flexibilitätsbereitstellung BHKW) und die Einhaltung 
der Überwachungswerte (z.B. NH4-N-Ablauffkonzentration zur Ermittlung der Restriktion der Belüftung) 
hat.  

 Einsatz innovativer Anlagenkonzepte mit Elektrolyse (5)

Mit der Nutzung der Power-to-Gas-Technologie (PtG) kann auf Kläranlagen Strom aus Erneuerbaren Ener-
gien (EE) in speicherbare, regenerative Energieträger umgewandelt (Wasserstoff/Methan) werden. Mit 
dieser Verfahrenstechnik ausgestattete Kläranlagen können sowohl als Kurzzeit- als auch als Langzeitspei-
cher für EE-Strom agieren. Die Umsetzung der untersuchten Konzepte ist technisch möglich, aber wie dar-
gestellt zurzeit nicht wirtschaftlich. Zum einen müssen sich die Investitionskosten der PtG-Technologien 
zukünftig stärker verringern; beispielsweise durch diesbezügliche bundespolitische Markteinführungspro-
gramme. Zum anderen könnte - wie beschrieben - durch den Erlass bestimmter Strompreisbestandteile 
(z.B. dynamische Netznutzungsentgelte, EEG-Umlage oder Stromsteuer) bei Aufnahme von Überschuss-
strom Wirtschaftlichkeit in Zukunft hergestellt werden. 
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 Handlungsempfehlungen für Verteilnetzbetreiber 3.2.2

 Netzzustandsüberwachung etablieren (1)

Als generelle Empfehlung wird ausgesprochen, die Netzzustandsüberwachung in kritischen Verteilnetzbe-
zirken zu etablieren. Sie ist bereits ein Mehrwert an sich. Die Netze können besser ausgelastet und ein Aus-
bau vermieden werden. Das Risiko von Fehlinvestitionen auf Grund von schwer prognostizierbaren Ent-
wicklungen kann durch die bessere Ausnutzung bestehender Infrastruktur reduziert werden. 

 Innovative Handlungsoptionen bei der Netzplanung berücksichtigen (2)

Es empfiehlt sich, innovative Betriebskonzepte (z.B. netzdienlicher Flexibilitätseinsatz, dynamisches Einspei-
semanagement, dynamische Sollwertregelung im Umspannwerk etc.) sowie den Einsatz neuartiger Be-
triebsmittel (Einzelstrangregler, regelbare Ortsnetztransformatoren etc.) bei allen Netzplanungen zu be-
rücksichtigen. Daraus ergeben sich oftmals kostengünstigere Alternativen zum konventionellen Netzaus-
bau. Sie sollten bei jeder Planung in Betracht gezogen und auf Anwendbarkeit geprüft werden. 

 Umgang mit netzdienlicher Flexibilität üben (3)

Während sich das Einspeisemanagement von Erneuerbaren Energien langsam etabliert, ist die Ansteuerun-
gen von alternativen Flexibilitätsoptionen für netzdienliche Zwecke noch keine gängige Praxis. Netzbetrei-
ber sollten Forschungsprojekte vorantreiben und den Einsatz in Reallaboren „üben“. Dadurch lassen sich 
sowohl technische Erkenntnisse als auch organisatorische Aspekte (Transaktionsaufwand etc.) tiefergehend 
und unter realen Bedingungen analysieren.  

 Handlungsempfehlungen für Fachverbände der Ver- und Entsorgungswirt-3.2.3
schaft 

 Fachaustausch und Ausbildung zum Thema „Flexibilität“  (1)

Das Thema Flexibilität auf Kläranlagen sollte durch die Fachverbände sowohl im Bereich der Abwasserwirt-
schaft (i. b. DWA) als auch seitens der Energie- und Wasserfachverbände (z. B. BDEW) verstärkt öffentlich-
keitswirksam, z. B. auf Fachtagungen thematisiert werden. Ein Beitrag dazu kann auch die Gründung von 
entsprechenden Facharbeitsgruppen sein. Darüber hinaus können Seminare zur Flexibilitätsbereitstellung 
sowie Vorträge auf Kläranlagennachbarschaften organisiert werden. 

 Flexibilität zum Gegenstand der Regelwerke machen (DWA) (2)

Die innovativen Ansätze zur Erschließung von Flexibilitäten auf Kläranlagen könnten zeit-
nah auch Gegenstand von Energieanalysen nach DWA A 216 auf Kläranlagen werden und 
im entsprechenden Merkblatt Eingang finden. Das wäre ein wesentlicher Beitrag zur He-
bung dieser Potenziale und würde auch dazu beitragen, den flexiblen Betrieb einer Klär-
anlage verstärkt in die Fachwelt zu tragen, Hemmschwellen abzubauen und mittelfristig 
als Stand der Technik zu implementieren.  

3.3 Energierechtliche Hinweise für Betreiber  

Für den dezentral im BHKW erzeugten Strom lassen sich vielfältige Privilegien in Anspruch nehmen. Vor 
allem fallen weder Netzentgelte noch die hieran anknüpfenden Umlagen an, wenn der Strom in der „Kun-
denanlage Kläranlage“ ohne Durchleitung durch ein Elektrizitätsversorgungsnetz verbraucht wird. Betreibt 
der Verbraucher des Stroms die Stromerzeugungsanlage als Eigenerzeuger selbst, kann er vom Eigen- 
stromprivileg des EEG profitieren. Für Bestandsanlagen, die bereits vor dem 01.08.2017 zur Eigenerzeu-
gung genutzt wurden, bedeutet dies das vollständige Entfallen der EEG-Umlage. Für alle anderen Anlagen 
im Sinne von § 61b EEG 2017 (einschließlich hocheffizienter KWK-Anlagen) reduziert sich die EEG-Umlage 
auf 40 %. Die Inanspruchnahme des Eigenstromprivilegs ist unter den aktuellen Randbedingungen – trotz 
verschiedener Versuche des Gesetzgebers, gegenzusteuern – oftmals wirtschaftlicher, als den auf der Klär-
anlage erzeugten Strom zu vermarkten. Schließlich können Betreiber von KWK-Anlagen, insbesondere klei-
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neren Blockheizkraftwerken, bei Beachtung der gesetzlichen Vorgaben von der Förderung nach dem KWKG 
sowie von der Stromsteuerbefreiung des § 9 Abs. 1 Nr. 3 StromStG profitieren.  

Praktisch wichtig ist, die energierechtlichen Voraussetzungen zu beachten, etwa im Hinblick auf erforderli-
che Anträge oder Meldungen gegenüber den übrigen Marktteilnehmern. Ebenfalls aufmerksam zu beach-
ten ist, wie sich der Rechtsrahmen für die dezentrale Energieversorgung zukünftig entwickelt. Die diesbe-
züglichen Signale aus der Politik sind bislang nicht eindeutig, lassen aber eine gewisse Tendenz dahin er-
kennen, dass die bisherige Privilegierung der dezentralen Energieversorgung eingeschränkt werden soll. 

Für den Betrieb einer Elektrolyseanlage existiert bislang kein einheitlicher (eigener) energierechtlicher 
Rahmen. Die Netzdienlichkeit von Power-to-Gas-Anlagen ist zwar im Grunde anerkannt, so dass auch einige 
gesetzliche Privilegien geschaffen wurden, die die Wirtschaftlichkeit des Betriebs einer Power-to-Gas-
Anlage verbessern sollen. Allerdings besteht nach wie vor eine Reihe rechtlicher wie praktischer Hindernis-
se. Dies gilt etwa im Hinblick auf die erforderliche Nachweisführung des Einsatzes grünen Stroms zur Was-
serstofferzeugung. Daneben unterscheiden sich die rechtlichen Vorgaben auch im Hinblick darauf, ob der 
Wasserstoff verstromt oder in anderen Bereichen, etwa im Verkehr oder in der Industrie („Sektorkopp-
lung“) eingesetzt wird. Diese Vermarktungshemmnisse gilt es zu überwinden. 

Abwasserentsorger, die eine energetische Flexibilisierung planen, sollten neben den energierechtlichen 
Bestimmungen auch die sonstigen rechtlichen Rahmenbedingungen im Blick behalten. Wichtige Fragestel-
lungen sind insoweit die Zulässigkeit der energiewirtschaftlichen Betätigung durch einen 
Abwasserentsorger, die Ansatzfähigkeit der Kosten und die Berücksichtigung der Erlöse 
energiewirtschaftlicher Betätigung im Rahmen der Abwasserentgelte, die umsatzsteuerli-
che Behandlung der energiewirtschaftlichen Betätigung von Abwasserentsorgern  sowie 
die sich aus den (ab-)wasserrechtlichen Anforderungen an die Abwassereinleitung und an 
Abwasserbehandlungsanlagen ergebenden Grenzen für energiewirtschaftliches Handeln.  

3.4 Politische Forderungen an den Gesetzgeber  

 Anpassungen bestehender gesetzlicher Vorschriften  3.4.1

 Vorteile für Flexibilitätsanbieter bei der Berechnung der Netzentgelte schaffen (1)

Die Bereitstellung negativer Flexibilität mit einer netz- bzw. systemdienlichen Funktion darf nicht zu einer 
Erhöhung der für die Ermittlung der zu zahlenden Netzentgelte maßgeblichen Leistungsspitze führen. Dazu 
sollte die aktuelle Rechtslage angepasst werden. Vorbild kann die von der Bundesnetzagentur im Anwen-
dungsbereich des § 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV bereits vertretene Auffassung sein, wonach die Erbringung 
negativer Regelenergie für die Ermittlung der abrechnungsrelevanten Leistungsspitze nicht berücksichtigt 
wird.  

 Zugang zu Regelleistungsmärkten für dezentrale Flexibilitätsanbieter verbessern (2)

Die derzeitigen Überlegungen der Bundesnetzagentur bzgl. der Regelleistungsausschreibung (Verkürzung 
der als negative Regelleistung anbietbaren Zeitscheiben für die Sekundärregelleistung auf vier Stunden und 
für die Minutenreserve auf Viertelstunden und Zulassung kleiner Angebotsgrößen ab 1 MW; siehe das am 
23.11.2015 eröffnete Festlegungsverfahren der Bundesnetzagentur zur Weiterentwicklung der Ausschrei-
bungsbedingungen und Veröffentlichungspflichten für Sekundärregelung, BK6-15-158, und für Minutenre-
serve, BK6-15-159) sollen wie vorgesehen zielgerichtet fortgeführt werden, um auch kleineren Anbietern 
eine Teilnahme zu ermöglichen und um insbesondere auch die Abgabe flexiblerer Angebote zu erreichen. 

 Rechtsrahmen für Power-to-Gas verbessern (3)

Der Rechtsrahmen für den Betrieb von Power-to-Gas-Anlagen sollte verbessert werden, um einen wirt-
schaftlichen Betrieb zu ermöglichen. Dazu sollte der regulatorische Rahmen vereinfacht werden. Es bedarf 
zudem einer in sich schlüssigen und gesetzesübergreifenden Strategie zur Förderung der Wirtschaftlichkeit 
von P2G-Anlagen. 
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 Fortentwicklung der Energiewendepolitik 3.4.2

Aus Sicht der Abwasserwirtschaft bedarf es möglichst stabiler und klarer politischer Rahmenbedingungen 
und damit Planungssicherheit ab 2017 für dezentrale, flexible Anlagen der kommunalwirtschaftlichen Ak-
teure. 

Deshalb ist über politische Instrumente nachzudenken, die als zentrale Lenkungsinstrumente einen großen 
klimaschutzpolitischen Effekt (wie CO2-Bepreisung oder Ausstieg aus Kohlestromerzeugung) haben könn-
ten, und die auch die politischen Rahmenbedingungen im Sinne von arrivee grundlegend ändern würden. 
Diese Fortentwicklungen sollten sich an folgenden fünf Bausteinen orientieren.  

 Digitalisierung des Verteilnetzes weiter ausbauen (1)

Die Überwachung des Netzzustandes im Verteilnetz und auf dieser Basis technische Eingriffsmöglichkeiten 
für Netzbetreiber sind die Grundvoraussetzungen für den netzdienlichen Einsatz von Flexibilität. Um über 
starre Quotenmodelle hinaus Flexibilität zielgerichtet einsetzen zu können, müssen zumindest die potenzi-
ell kritischen Netzabschnitte mit Smart-Grid-Systemen permanent überwacht werden. Um solche Systeme 
in großem Umfang in den Netzbetrieb zu integrieren, müssen die regulatorischen Rahmenbedingungen 
derart gestaltet sein, dass weder die Entscheidung zugunsten von Investitionen in Assets noch die Entschei-
dung zur Nutzung von Flexibilität bevorteilt wird. 

 Gleichbehandlung aller Technologien in der Anreizregulierung (2)

Die geforderte Gleichbehandlung aller Technologien und Lösungsoptionen muss auch in der regulatori-
schen Behandlung der entstehenden Kosten berücksichtigt werden. Dies ist in der aktuellen, CAPEX-lastigen 
Anreizregulierung nicht der Fall. Um künftig regional stark unterschiedlichen und zeitlich stark beschleunig-
ten Herausforderungen durch neue Technologien (z.B. Batteriespeicher, Elektromobilität, neue Vertriebs-
produkte) zu genügen, muss sich die Wahlfreiheit der einzusetzenden Lösungsvarianten auch in der regula-
torischen Auswirkung der Kosten widerspiegeln. 

 Der Netzbetreiber muss Anreize für netzdienliches Verhalten schaffen können (3)

Der Netzbetreiber muss rechtlich in die Lage versetzt werden, Anreize für ein netzdienliches Verhalten an 
flexible Netznutzer zu geben. Dies kann in Form von Zahlungen an den Netznutzer (Flexibilitätsprämien) 
oder temporären Vergünstigungen der Netzentgelte (spitzenentnahmeunabhängige Dynamisierung) erfol-
gen. Eine klare Definition und Differenzierung zwischen flexiblen und unflexiblen Netznutzern im regulato-
rischen Rahmen, beispielsweise im übergreifenden Energiewirtschaftsgesetz des Bundes (EnWG), wäre 
hierfür erwägenswert. Die Ausgestaltung muss in jedem Fall diskriminierungsfrei, transparent und entflech-
tungskonform sein und sich durch die Vielzahl dargestellter, relevanter Gesetzes- und Verordnungsvor-
schriften durchziehen (z. B. EEG, KWKG, Netzentgeltmodernisierungsgesetz). 

 Netzbetreiber können aus technischen Handlungsoptionen wählen (4)

Aus den zur Verfügung stehenden Lösungsvarianten konventioneller Netzausbau, innovativer Netzausbau 
(z.B. Einzelstrangregler/ rONT) und Nutzung der Flexibilität von Marktteilnehmern sollte jeder Netzbetrei-
ber im Rahmen der regulatorischen Vorgaben frei wählen können. Die gesetzlichen Vorgaben als auch aus 
regulatorischen Bedingungen, so die für Investitionen in Stromnetze maßgebliche Anreizregulierungsver-
ordnung, sollten keine Anreize für eine spezifische Technologie oder Lösungsvariante - wie Netzausbau – 
mehr geben. Auch die einzelnen Technologieoptionen im Bereich der Flexibilitätsnutzung, wie zum Beispiel 
Einspeisemanagement und Batteriespeicher, sollten in einem offenen Wettbewerb stehen, eine Festlegung 
oder gezielte Förderung einer Technologie ist hierbei zu vermeiden. 
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Weiterlesen 
in Kapitel: 

B.7.3 
im Bericht 

 Fortentwicklungen in den Politikfeldern Abwasser und Kommunalwirt-3.4.3
schaft  

Die Rahmenbedingungen bezüglich der Abwasserpolitik können dabei unterstützen, die Rollendefinition 
der Abwasserwirtschaft anzupassen („Kläranlage als Kraftwerk“ oder „Bio-Energiezentrale“). Abwasserpoli-
tisch sollte intersektorales Handeln zu bestimmten Zwecken wie der Energiewende explizit gefordert oder 
erlaubt werden Die Förderung innovativer Technologien wie der Flexibilitätsbereitstellung oder der Elektro-
lyse auf Kläranlagen könnte mit dem unter den Expertenhinweisen dargestellten Abbau einiger rechtlich-
bürokratischer Hürden unterstützt werden. 

Die politischen Rahmenbedingungen bzgl. der Abwasserwirtschaft als Teil der Kommunalwirtschaft und der 
kommunalen Daseinsvorsorge sollten beibehalten und durch energiewirtschaftliches Handeln so wenig wie 
möglich tangiert werden. Damit Kläranlagenbetreiber dennoch möglichst zahlreich an Energiemärkten par-
tizipieren können, ohne hierfür eigene juristische Expertise aufbauen zu müssen, sind rechtliche und politi-
sche Klarstellungen (z. B. im Kommunalabgabengesetz) als „Ermutigung zum diesbezüglichen Handeln“ 
wünschenswert – auch wenn die bestehenden Rahmenbedingungen keine faktischen Hürden enthalten.  

Grundsätzlich sollten Europa-, Bundes- und Landespolitik verbesserte rechtliche und politische Rahmenbe-
dingungen schaffen, damit die Kommunen als wichtige Treiber von Klimaschutz und Energiewende hierfür 
„ihre“ kommunalwirtschaftlichen Unternehmen verpflichten. Hierfür gibt es eine Vielzahl von Stellschrau-
ben in Förderprogrammen, übergeordneten politischen Zielstellungen, in der Genehmi-
gungspraxis, u.v.m. Partizipative Prozesse sind essentiell, um auf dem Weg zu kommunal-
politischen Zielen wie CO2-Neutralität Interessen, auch innerhalb der Kommunalwirt-
schaft, auszugleichen.  Das Organisationsmodell des integrierten Stadtwerkes bietet sich 
nach wie vor an, um institutionell die Synergien intersektoralen Handelns optimal zu nut-
zen.  
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